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Checkliste für Grossanlässe ab 1’000 erwartete Personen pro Tag (Bar- und Pub-Festivals, Open-Air-Veranstaltungen etc.) 

Die vollständigen Gesuchsunterlagen sind mindestens zwei Monate im Voraus bei der Standortgemeinde einzureichen (Art. 26 GGV). [Ausnahme: Bei Veranstaltungen im 

Wald sind die Gesuchsunterlagen drei Monate im Voraus einzureichen (Art. 30 KWaV)]. 

 

 

In der Checkliste werden die Themen in alphabetischer Reihenfolge behandelt. 

Legende zur Checkliste: 

 Einzureichende Unterlagen und Mindestinhalte. 

(Bestätigungen und Zusicherungen können im Rahmen des Gesamtkonzepts eingereicht werden)  

➢ Hilfreiche Hinweise und Empfehlungen. 

  

Themen (alphabetisch) Erläuterungen Einzureichende Unterlagen // Hinweise / Empfehlungen 

Allgemeines ‒ Der Verkauf von Speisen und Getränken an Anlässen ist bewilli-

gungspflichtig (Art. 7 Abs. 1 Bst. F GGG). 

 

‒ Das Formular „Gesuch um gastgewerbliche Einzelbewilligung“ (F) ist 

bei der Standortgemeinde, dem Regierungsstatthalteramt sowie auf 

der Homepage der Regierungsstatthalterämter erhältlich. 

‒ "Formular gastgewerbliche Einzelbewilligung" 

‒ Das Gesuch muss von der verantwortlichen Person und den Grund- 

bzw. Hauseigentümern unterschrieben werden. 

 

‒ Die Bewilligung kann nur auf eine natürliche Person ausgestellt wer-

den. Die verantwortliche Person muss die volle Verantwortung für 

den Anlass übernehmen. 

 

‒ Das Regierungsstatthalteramt entscheidet nach Erhalt der Unterla-

gen über die Durchführung einer Abnahme vor der Eröffnung des 

Anlasses sowie welche Vertreter dazu eingeladen werden (Ge-

meinde, GVB, LMI, Polizei, Feuerwehr etc.). 

 

 Gesuch um gastgewerbliche Einzelbewilligung 

 

 Situationsplan 

Auf diesem muss ersichtlich sein: 

‒ Einzäunung des Festgeländes 

‒ Bühne, Zuschauerraum, Verpflegungsmöglichkeiten, sanitäre Anlagen, 

Parkmöglichkeiten, Rettungsachse, Handfeuerlöscher, Fluchtwege, 

Notausgänge, Standorte Security-Personen und Sanität etc. 

‒ Der Situationsplan ist von sämtlichen Grund- bzw. Hauseigentümern 

auf den jeweiligen Parzellen zu unterzeichnen. 

 

 Vollständige Liste der ressortverantwortlichen Personen  

(Bereich/Ressort, Vorname, Name, Natelnummer) 

 

 Schriftliche Zustimmung Grund- bzw. Hauseigentümer für Parkplatza-

real 

 

 Fest-/Unterhaltungsprogramm 

 

   

http://www.be.ch/regierungsstatthalter
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/direktion/organisation/rsta/formulare_bewilligungen/gastgewerbe.assetref/dam/documents/JGK/RSA/de/RSA_gesuch_gastgewerbliche_Einzelbewilligung_de.pdf
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Beschallung des  

Anlasses / Einsatz  

von Laserstrahlen 

 

‒ Wer Veranstaltungen durchführt, muss die Schallemissionen so weit 

begrenzen, dass die von der Veranstaltung erzeugten Immissionen 

den mittleren Schallpegel von 100 dB(A) nicht überschreiten (Art. 19 

der Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz von Strahlung 

und Schall vom 27. Februar 2019 (V-NISSG; SR 814.711). 

 

‒ Für mittlere Schallpegelwerte, welche höher als 93 dB(A) sind, muss 

das Formular "Meldung für Veranstaltungen über 93 dB(A) gemäss 

V-NISSG" beim Regierungsstatthalteramt eingereicht werden. 

Formular „Meldung für Veranstaltungen über 93 dB(A) gemäss V-

NISSG"“ 

 

‒ Das Regierungsstatthalteramt leitet das Formular an die Kantonspo-

lizei Bern, Fachstelle Lärmakustik und Lasertechnik weiter. 

 

‒ Veranstaltungen mit Lasereinrichtung der Klasse 1M, 2M, 3R, 3B 

oder 4 sind ab dem 1. Dezember 2020 dem Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 

über dessen elektronisches Meldeportal zu melden (Art. 12 ff. Ver-

ordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen 

durch nichtionisierende Strahlung und Schall vom 27. Februar 2019 

(V-NISGG; SR 814.711). Die verantwortliche Person sorgt dafür, 

dass der Betrieb der Lasereinrichtung bei Veranstaltungen mit Laser-

einrichtung der Klasse 1M, 2M, 3R, 3B oder 4 durch eine sachkun-

dige Person vorgenommen wird (Art. 12 ff. V-NISSG).4 

 

 Formular „Meldung für Veranstaltungen über 93 dB(A) gemäss V-

NISSG" 

 

 Plan Standort Ausgleichszone (wenn verlangt) 

 

 Meldung bei Veranstaltungen mit Laserstrahlung  

https://www.gate.bag.admin.ch/mpl/ui/home 

 

➢ Die Auflagen sowie Informationen auf den beiden Meldeformularen sind 

umzusetzen. 

Brandschutz  "Brandschutzmerkblatt Veranstaltungen sicher durchführen" 

 

Der Bezug der Gebäudeversicherung Bern ist für die Gesuchsteller kos-

tenpflichtig. 

 Bestätigung, dass das „Brandschutzmerkblatt Veranstaltungen sicher 

durchführen“ der Gebäudeversicherung Bern eingehalten wird (zu finden 

unter https://gvb.ch/de/fachbereich-brandschutz/grundlagen.html).  

(Die Bestätigung kann auch im unterzeichneten Gesamtkonzept integriert 

sein). 

 

Insbesondere: 

‒ Bestätigung des Zeltbauers, das Zelt bzw. Tribüne den Sicherheitsanfor-

derungen entspricht 

‒ Genügende Anzahl Löschposten und -material, die richtigen Handfeuerlö-

scher am richtigen Ort 

‒ Blitzschutz sichergestellt/gewährleistet 

‒ Keine brennbaren Dekorationen verwendet 

‒ Fluchtwege 

 

   

https://www.rsta.dij.be.ch/content/dam/rsta_dij/dokumente/de/themen/gastgewerbe/RSTA_Meldung_Veranstaltung_ueber_93dB(A)_de.pdf
https://www.rsta.dij.be.ch/content/dam/rsta_dij/dokumente/de/themen/gastgewerbe/RSTA_Meldung_Veranstaltung_ueber_93dB(A)_de.pdf
https://www.gate.bag.admin.ch/mpl/ui/home
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf
https://gvb.ch/de/fachbereich-brandschutz/grundlagen.html
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 Flüssiggasanlagen (Gasgrill) 

 

 Die Flüssiggasanlagen sind vor der Inbetriebnahme, nach Instandhaltun-

gen und nach Änderungen sowie periodisch zu kontrollieren, insbesondere 

hinsichtlich der Dichtheit (Art. 32c Abs. 4 VUV). Die Kontrolle, ob die Vig-

netten (Kontrollbescheinigungen) vorhanden sind und die Checkliste aus-

gefüllt wurde, obliegt der verantwortlichen Person Die Richtlinie kann unter 

https://www.arbeitskreis-lpg.ch heruntergeladen werden. 

 

 Diese periodischen Kontrollen der Flüssiggasanlagen sind von einem dazu 

ausgebildeten Fachmann auszuführen. Sie finden die Liste der vom Verein 

Arbeitskreis LPG geprüften und zugelassenen Gaskontrolleure unter: 

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis  

 

Entsorgung Verantwortliche Person für die Umsetzung des Mehrweggeschirrkon-

zepts, der Abfallentsorgung und der Reinigung bestimmen. 

 

Falls Mehrweggeschirr am Ort der Veranstaltung nicht mit verhältnis-

mässigem Aufwand bereitgestellt werden kann, müssen geeignete Mas-

snahmen zur Vermeidung und Verminderung des Abfalls getroffen wer-

den (Art. 17a Abs. 3 GGV) 

 

 Entsorgungskonzept 

‒ Mehrweggeschirrkonzept (Vorschriften in der Bewilligung beachten) 

‒ Abfallentsorgung (getrennte Sammelstellen) 

‒ Reinigung Gelände (genügend Personal aufbieten)  

‒ Entsorgung Abwasser (Absprache mit Gemeinde bzw. Gemeinde-

werke) 

Getränke / Tabak Verantwortliche Person für die Einhaltung des "Jugendschutzkonzepts" 

bestimmen. 

 

Gemäss Art. 26, 29 und 29a GGG gilt folgendes: 

‒ Kein Ausschank/Verkauf von gebrannten und nicht gebrannten alko-

holischen Getränken (Wein, Bier, gegorener Most etc.) an unter 16-

jährige sowie an schulpflichtige Schülerinnen und Schüler. 

‒ Kein Ausschank/Verkauf von gebrannten alkoholischen Getränken 

(Alcopops, Smirnoff, Gummibärli etc.) an unter 18-jährige. 

‒ Mindestens drei alkoholfreie Getränke sind billiger anzubieten als 

das billigste alkoholhaltige Getränk.  

‒ Keine Bewirtung von unter 16-jährigen nach 21.00 Uhr, die nicht in 

Begleitung Erwachsener sind. 

‒ Kein Aufdrängen sowie kein Animieren zum Konsum alkoholischer 

Getränke. 

‒ Verbot von Werbung und des Kleinhandels mit Alkohol, kein Durch-

führen von Wettbewerben, Trinkspielen u.ä. 

‒ (Für Spirituosen sind kostendeckende Preise zu verlangen. und Wer-

bung mit dem Preis ist verboten. Verboten ist insbesondere eine 

"Happy Hour", während der Spirituosen zum halben Preis oder zwei 

Getränke für den Preis von einem Getränk verkauft werden). 

 

 Jugendschutzkonzept 

‒ Eintrittsalter 

‒ Schulung des Verkaufspersonals 

‒ Wie erfolgt die Instruktion und Überwachung des Personals? 

 

➢ Kein Mitbringen von alkoholischen Getränken tolerieren 

➢ Bändeli / Alkoholverkauf nur gegen Ausweis 

➢ Verträge mit Untermietern (z.B. Bar-/Standbetreiber). Diese sollen sicher-

stellen, dass bei Veranstaltungen mit 1 verantwortlicher Person, auch die 

jeweiligen Standbetreiber über ihre Verantwortung Bescheid wissen.  

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/
https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis
https://www.rsta.dij.be.ch/content/dam/rsta_dij/dokumente/de/themen/gastgewerbe/RSTA_Jugendschutzkonzept_de.pdf
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Art. 136 StGB: 

‒ Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder andere 

Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, ver-

abreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt, wird mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

‒ Die Abgabe und der Verkauf von Tabak an Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren sind verboten. 

 

Infrastruktur Mit der Gemeinde/den Gemeindewerken sind Strom, Wasserbezug und 

Abwasser sicherzustellen resp. zu regeln. 

 

 

Lebensmittelpolizeiliche 

Vorschriften 

➢ Dem Anlass entsprechend muss ein "Selbstkontrollkonzept"  

(Art. 23 Lebensmittelgesetz)4 erarbeitet werden. 

➢ Das Selbstkontrollkonzept muss am Anlass den Kontrollorganen vor-

gelegt werden können. 

➢ Für Fragen steht das Kantonale Laboratorium in Bern  

(Tel. 031 633 11 11) zur Verfügung. 

 

 Selbstkontrollkonzept (muss am Anlass vorliegen)4 

 https://www.weu.be.ch/de/start/themen/lebensmittelsicherheit/lebensmittel -

gebrauchsgegenstaende/selbstkontrolle-erstellen.html 

 Handwaschgelegenheiten mit Einweghandtüchern 

Mehrweggeschirr- und 

Pfandpflicht5 

Grundsatz: 

Art. 17a GGV 

 

Im Kanton Bern gilt für Veranstaltungen ab 2'000 Personen (über den 

Gesamtanlass gezählt) eine Mehrweggeschirr- und Pfandpflicht. 

 

Ausnahmen: Markt oder Gewerbeausstellungen, sofern die Ausstel-

lungsstände gegenüber den Essensständen deutlich überwiegen. 

 

Die Gemeinden können in einem Reglement weitere, strengere Vor-

schriften erlassen. Den Veranstaltern wird deshalb empfohlen, sich vor-

gängig bei der Gemeinde zu erkundigen, ob solche bestehen. 

 

➢ Getränke: 

Sämtliche alkoholischen und nichtalkoholischen Heiss- und Kaltgetränke 

müssen in Mehrweggebinden oder in einer der nachstehenden zulässigen 

Alternativen abgegeben werden. 

 

Weitere zulässige Gebinde: 

- PET-Flaschen, Glasflaschen, Alu-Dosen, sofern sie separat gesammelt 

und recycliert werden. 

- Biobasierte Einweg-Becher bis 2 dl für Heissgetränke 

- Biobasierte Einweg-Becher bis 2 dl für die direkte Abgabe von Kaltge-

tränken an Sportlerinnen und Sportler während dem Wettkampf (z.B. bei 

Volksläufen, Radrennen etc.) 

 

➢ Speisen (inkl. Besteck): 

Die Speisen müssen in Mehrweggeschirr oder biobasierte Einwegprodukte 

wie Papier, Karton, Holz, Palmblätter, Bambus, Maisstärke, Zuckerrohr, 

Milchsäure etc. abgegeben werden. Fossiler Kunststoff wie z.B. Plastik, 

Styropor etc. sind nicht zugelassen. 

 

➢ Ausnahmen Pfandpflicht: 

Von der Pfandpflicht ausgenommen sind Veranstaltungen, bei denen 

Gäste bedient werden; wenn eine Waschinfrastruktur vorhanden ist (z.B. 

in Kirchgemeindehäusern, Mehrzweckräumen) und wenn PET-Flaschen, 

Glasflaschen sowie Alu-Dosen verwendet werden. 

https://www.vol.be.ch/vol/de/index/direktion/organisation/kl/publikationen/Informationsdokumente.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/lebensmittelsicherheit/lebensmittel-gebrauchsgegenstaende/selbstkontrolle-erstellen.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/lebensmittelsicherheit/lebensmittel-gebrauchsgegenstaende/selbstkontrolle-erstellen.html
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Detaillierte Informationen vgl. "BSIG Nr. 9/935.11/11.2" (inkl. einer Voll-

zugshilfe auf Seite 4) 

 

Nachtruhe 

(i.d.R. von 22.00 bis  

06.00 Uhr) 

Die verantwortliche Person (Art. 21 GGG) 

‒ sorgt für Ruhe und Ordnung am Anlass; 

‒ sorgt dafür, dass für die Nachbarschaft keine übermässigen Einwir-

kungen entstehen; 

‒ hält ihre Gäste dazu an, in der Umgebung des Anlasses keinen un-

nötigen Lärm zu verursachen; 

‒ macht die Gäste rechtzeitig auf die Schliessungsstunde aufmerksam 

und fordert sie zum Verlassen des Festgeländes auf. 

 

 

Reklame / Plakatierung7 Die Standorte für die Plakatierung sind mit der Gemeinde bzw. der Bau-

verwaltung zu klären. 
➢ BSIG-Nr. 7/725.1/8.2 

Ruhegebot an hohen 

Festtagen 

An hohen Festtagen gilt das Ruhegebot (Art. 7 Abs. 2 GGG). 

An hohen Festtagen sind grundsätzlich verboten: 

sportliche Veranstaltungen, Schiessübungen, Schützen-, Gesangs- und 

ähnliche Feste sowie andere grosse nicht religiöse Veranstaltungen, so-

weit es nicht um traditionsreiche Anlässe handelt (Art. 6 Gesetz über die 

Ruhe an öffentlichen Feiertagen). 

Hohe Festtage sind: Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten, Eidgenössi-

scher Dank-, Buss- und Bettag, Weihnachten (Art. 2 Bst. b Gesetz über 

die Ruhe an öffentlichen Feiertagen). 

 

➢ Für die Durchführung von Anlässen an hohen Festtagen ist ein Beschluss 

des zuständigen Gemeinderates notwendig1 

Sanitäre 

Einrichtungen 

Verantwortliche Person für die Umsetzung der Hygienevorschriften be-

stimmen. 

➢ Genügende Anzahl Toiletten  

➢ Stündliche Kontroll- und Putztouren gemäss einem separaten Plan 

 

Sanität Verantwortliche Person für die Umsetzung des Konzepts bestimmen. 

 

➢ Für Fachfragen zum Sanitätskonzept können Sie die Fachstelle für 

Katastrophenmanagement (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-

rektion) über die Adresse info.kata@be.ch kontaktieren.    

 

➢ Bei Anlässen mit mehr als 1‘000 Teilnehmenden oder einem erhöh-

ten Koordinationsbedarf:  

Das Regierungsstatthalteramt informiert den zuständigen Rettungs-

dienst mit Zustellung einer Kopie der gastgewerblichen Bewilligung 

über den Anlass. Allfällige Bedenken oder Feststellungen sind innert 

5 Arbeitstagen dem Regierungsstatthalteramt zu melden.3 

➢ Bei Anlässen mit mehr als 5‘000 Teilnehmenden: 

➢ Sanitätskonzept 

(Anzahl Sanitätspersonen sowie Einsatzzeiten) 

➢ Absprache mit zuständigem Rettungsdienst  

➢ Ev. Spital in Umgebung über den Anlass informieren 

➢ Richtlinien für die Organisation des Sanitätsdienstes bei Veranstaltungen 

konsultieren 

(http://www.ivr-ias.ch/cms/upload/imgfile1521.pdf) 

 

➢ Behelf Konzept Sanitätsdienst3  

(Dokument veraltet, Absprache mit Rettungsdienst wird empfohlen) 

https://www.gemeinden.dij.be.ch/de/start/bsig/bsig-datenbank.html?bsigdocumentid=ce7ecb1b-bf3a-4532-b056-0fc402d75393&type=actual
https://www.gemeinden.dij.be.ch/de/start/bsig/bsig-datenbank.html?bsigdocumentid=6066aa53-1ead-44b6-95b0-4ba9a565d19e&type=actual
http://www.ivr-ias.ch/cms/upload/imgfile1521.pdf
https://www.rsta.dij.be.ch/content/dam/rsta_dij/dokumente/de/themen/gastgewerbe/RL%20Sanitaetsdienst%20bei%20Veranstaltungen.pdf
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Das Regierungsstatthalteramt stellt das Sanitätskonzept dem zustän-

digen Rettungsdienst sowie dem Kantonsarztamt zur Stellungnahme 

zu.  

Allfällige Bedenken sind dem Regierungsstatthalteramt innert 5 Ar-

beitstagen zu melden. 

Eine Kopie der Bewilligung geht anschliessend ebenfalls an die Sa-

nitätsnotrufzentrale.3 

 

➢ Care Team Verantwortliche Person für die Umsetzung des Konzepts bestimmen. 

 

Für Fragen zum Konzept Care Team steht das Care  

Team Kanton Bern (Tel. 031 636 05 80 oder careteam@be.ch) zur Ver-

fügung. Homepage: http://www.be.ch/careteam 

 

➢ Konzept Care Team 

➢ Checkliste für Krisenmanagement / Personenbetreuung bei Grossanlässen 

Sicherheit Das Regierungsstatthalteramt behält sich vor, das Sicherheitskonzept 

vor Erteilung der Bewilligung den zuständigen Amts- und Fachstellen 

und Organisationen zur Prüfung zuzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sicherheitskonzept 

‒ Definition der Verantwortlichkeiten 

‒ Vertrag mit Security-Organisation (Firma, Anzahl vor Ort anwesende Per-

sonen, Einsatzzeiten, Standorte und Vorname, Name, Natelnummer der 

verantwortlichen Person) 

‒ Umgang mit diversen Gefahren (Unwetter, Hitze, Wind, Gaslager, Elektri-

sche Anlagen und Ereignisse, welche Panik bei den Besuchern auslösen 

könnten) 

‒ Evakuationsplan 

‒ Anzahl und Orte der Notausgänge, vgl. „Brandschutzmerkblatt Veranstal-

tungen sicher durchführen“ der Gebäudeversicherung Bern 

‒ Notbeleuchtung (unabhängig vom übrigen Stromkreis) 

‒ Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen dokumentieren (Alarmor-

ganisation, Einsatzplan mit Angabe von Anfahrtsweg und Rettungsachse, 

Zutrittsorte für die Ereignisdienste, ev. Warteräume für Einsatzkräfte und 

Einsatzmittel, Flucht- und Rettungswege auf dem Areal, definierte Sam-

melplätze, Löscheinrichtungen, Löschwasserversorgung usw.) 

‒ Sicherheits- und Absperrgitter 

 

 Art. 21a Gastgewerbegesetz  

Anforderungen an das Sicherheitspersonal  

1 Die verantwortliche Person sorgt dafür, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Sicherheitsbereich, namentlich die Türsteherinnen und 

Türsteher, folgende Voraussetzungen erfüllen:  

a sie verfügen über die schweizerische Staatsangehörigkeit, eine aus-

ländische Staatsangehörigkeit, die gemäss bilateralen Abkommen 

➢ Art. 21a GGG ist ab 1.Mai 2021 gültig.1 

mailto:careteam@be.ch
http://www.be.ch/careteam
https://www.rsta.dij.be.ch/content/dam/rsta_dij/dokumente/de/themen/gastgewerbe/RSTA_Checkliste_Krisenmanagement_Personenbetreuung_de.pdf
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf
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zum Aufenthalt und zur Erwerbstätigkeit berechtigt, eine Niederlas-

sungsbewilligung oder seit mindestens zwei Jahren über eine Auf-

enthaltsbewilligung, 

b sie sind handlungsfähig, 

c gegen sie liegen im Strafregisterauszug für Privatpersonen keine 

Verurteilung wegen eines Verbrechens oder Vergehens vor, die 

dem Erbringen von Sicherheitsdienstleistungen entgegensteht, und 

d sie verfügen über eine für ihre Aufgaben angemessene Ausbildung 

im Sicherheitsbereich und absolvieren während des Anstellungsver-

hältnisses regelmässige Weiterbildungen. 

 

Sicherheitsdienste • Ab dem 1. Januar 2020 tritt das Gesetz über das Erbringen von Si-

cherheitsdienstleistungen durch Private (SDPG) in Kraft. Bis spätes-

tens Ende Juni 2020 müssen alle Unternehmen, die Sicherheits-

dienstleistungen im Kanton Bern erbringen, der Kantonspolizei den 

Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-

summe von mindestens fünf Millionen Franken erbringen (Art. 5 Abs. 

1 Bst. g i.V.m. Art. 20 Abs. 3 SDPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a 

SDPV)3 

 

 

Überzeit ‒ Polizeireglement der jeweiligen Gemeinde beachten. 

‒ Lärmschutz entsprechend der Umgebung. 

 Sicherheitsdienst mit Einhaltung der Nachtruhe beauftragt 

 

➢ Information der Anwohner durch Flyer, Zeitung etc. (vorgängige Info/Kon-

taktaufnahme mit Nachbarschaft fördert Akzeptanz und Verständnis für 

Anlass) 

 

Verantwortlichkeit6 Die verantwortliche Person (Bewilligungsinhaber/in) trägt die Verantwor-

tung für den ordnungsgemässen Ablauf der Gesamtveranstaltung. Diese 

umfasst nicht nur den gastgewerblichen Teil, sondern beispielsweise 

auch Verkehr, Sicherheit, Beschallung, Brandschutz etc. 

 

 

Verkehr Verantwortliche Person für den Verkehrs- / Ordnungsdienst bestimmen. 

 

‒ Sobald bei einer Veranstaltung Strassen (Kantons- und Gemein-

destrassen) betroffen sind, ist dem Gesuch um gastgewerbliche Ein-

zelbewilligung das Formular «Meldung einer Veranstaltung» (Spei-

chern Sie das PDF-Dokument auf Ihrem Computer und öffnen Sie 

die Datei mit dem Programm «Adobe Acrobat DC») beizulegen.6 

‒ Für die Verkehrsregelung auf Strassen und Plätzen ist ein professio-

neller Verkehrsregeldienst einzusetzen (vgl. liste-bewilligte-verkehrs-

regeldienste-d.pdf). 6 

➢ Verkehrskonzept 

‒ Verkehrs- / Ordnungsdienst 

‒ Konzept Schlechtwettervariante (z.B. Unterlage mit Schnitzel oder Platten 

ausstatten) 

‒ Wie viele Personen sind zu welchen Zeiten im Einsatz? 

‒ Angaben über die Parkmöglichkeiten (wo wird genau parkiert?) 

‒ Signalisation der Zufahrtswege zu den Parkmöglichkeiten und dem Fest-

gelände 

‒ Rettungsachse für Blaulichtorganisationen (Zu- und Wegfahrt) 

‒ Einbezug öffentlicher Verkehr 

https://www.police.be.ch/content/dam/police/dokumente/police-be-ch/d/bewilligungen/meldung-veranstaltung-d.pdf
https://www.police.be.ch/content/dam/police/dokumente/police-be-ch/d/bewilligungen/Bewilligte%20Verkehrsregeldienste%20im%20Kanton%20Bern.pdf
https://www.police.be.ch/content/dam/police/dokumente/police-be-ch/d/bewilligungen/Bewilligte%20Verkehrsregeldienste%20im%20Kanton%20Bern.pdf
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➢ Die Freihaltung der Rettungsachsen für Blaulicht-organisationen muss je-

derzeit sichergestellt sein. 

➢ Ev. Publikation im amtlichen Anzeiger durch Gemeinde (Strassensperrun-

gen) aufgeben. 

Wald ‒ Die Informationen in der "BSIG Weisung Nr. 9/921.11/5.1" 

sind zu beachten. 

‒ Findet die Veranstaltung im Wald statt, muss das Gesuch spätestens 

3 Monate vor dem geplanten Durchführungstermin eingereicht wer-

den. 

➢ Schriftliche Einverständniserklärung der besonders betroffenen 

Waldeigentümer 
 

➢ Dem Gesuchsteller wird empfohlen, den Kontakt mit der zuständigen 

Waldabteilung möglichst früh zu suchen (> Schutzgebiete, sensible Wald-

ränder, Waldeigentum etc.). 

Wetterdienst / 

Warnungen 

 

Je nach Anlass und Grösse. ➢ Kontakt zu Wetterdienst 

‒ Bestätigung, dass Kontaktaufnahme sichergestellt ist (die Bestätigung 

kann auch im unterzeichneten Gesamtkonzept integriert sein) 

Zelt / Tribüne Verantwortliche Person für den Zeltbau bzw. Tribünenbau bestimmen. 

 

"Brandschutzmerkblatt Veranstaltungen sicher durchführen" 

 

Dokumentation über:  

➢ Genügende Anzahl Fluchtwege  

➢ Blitzschutz 

➢ Löschposten und –material, Handfeuerlöscher 

➢ Keine brennbaren Dekorationen 

➢ Statik (vor Inbetriebnahme der Tribüne muss eine Bestätigung, dass die 

Schweizer Normen bezüglich Nutzungs- und Windlast eingehalten werden, 

vorliegen) 

 

➢ Genügende Befestigung von Zelten (Sturm) 

➢ Welche Windgeschwindigkeiten müssen berücksichtigt werden?  

➢ Spezielle Gegebenheiten der Örtlichkeit sind zu  

berücksichtigen; allenfalls weitere Fachstellen beiziehen  

(z.B. Nahe einer Bahnlinie oder im Wald). 

 
Änderungen eingefügt am 
1 1. Juli 2019 (gemäss GL-Beschluss vom 12. Juni 2019) 
2  25. November 2019 
3 1. Januar 2020 
4 1. Januar 2021 
5 1. Januar 2023 
6 1. Juni 2023 
7 Januar 2025 

https://www.gemeinden.dij.be.ch/de/start/bsig/bsig-datenbank.html?bsigdocumentid=6e1c3788-71b0-4c43-8769-ff534d40da90&type=actual
https://gvb.ch/content/dam/gini/gvb/dokumente/deutsch/fachbereich/brandschutz/gesetze-und-formular/01-bsm/BSM-veranstaltungen-sicher-durchfuehren-gvb-bern.pdf

